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Kdnigl . Avostol. Majestät wcgm wird hiemit jedermann kund und zu wissen gemacht

KÄM

, n der Erwägung, daß der auf io Monate vom Jänner bis zun letzten Oktober 1797. allenthalben kundgemachte General -Pardon für alle in
>alb dieses Termins sich stellende , und außer der Desertion mit keinem andern Kapitalverbrechen befangene k. k. Deserteurs gletchwoli! wahrend

dieser Zeit nicht allen , besonders im ftemdenGebiet sich aufhaltenden Arsreissern zur Kenntniß gelanget seyn mag , um noch vor der Erspimung des
mit Ende Oktober erloschenen Rückkehrs-Termin sich gehöriger Orten hellen zu können ; habenSe. k. k. apostolische MajestätdreErstreckung des Ge¬
neral Pardons auf andere 6 Monate solchergestalten einzugestehen allerglädigst geruhet , daß allen denjenigen , die vonDeroArmeen ent vichen , und
ausser oer Desertion mit keinem anderen schweren Verbrechen besangen md , vom 1"" Dezember » 797- bis zum letzten May 1798 . m dleffettlge Dien¬
ste und Lande fteywillig zurückkehren , bey der Armee, oder an was form für Orten inner Landes , oder außer Landes bey den k. k. , Gesandtschaften
sich melden, ihren begangenen Fehler , und Meineid bereuen, und fübrohn in k. k. Diensten beständig zu verbleiben angeloben , sie mögen Jnnlander,
oder Fremde, dermalen in den Erbftaaten, oder ausser Landes verborgen, oderauch sonst in auswärtigenLanden befindlich seyn, alleBestrafunz, Ahn¬
dung, und Nachtheil ihrer Ehre und guten Leumunds vergeben, nachgehen, vergessen , und aufgehoben wird, und sie ohne einige Widerrede , Beden¬
ken , Hinderniß, oder Ahndung angenommen, und in die gewöhnliche Piicht neuerdings gesetzt , denenselben ihres begangenen Fehlers halber Nichts
vorgeworfen , sondern alles dießfalls in die ewige Vergessenheit gestellet verden soll, mithin auch sie ohne allen Scheu , und mindester Bestrafung sich
aller Orten sowohl in , als ausser Landes melden mögen, gleichwie auchalle diejenigen , welche zu k. k. Kriegsdiensten nicht mehr fähig befunden wer¬
den , bey ihrer Rückkehr frey in den Erblanden verbleiben können, welch Gnade aber nur auf jene Deserteurs sich verstehet, die vor erfolgter Kund¬
machung des Patents entwichen sind.

Dieses wird ihnen demnach zu ihrer Sicherheit hiemit kräftigst Gesagt , und zugleich allen Generalen, Obersten, und andern Offiziers zu dem
Ende erinnert, um auch ihres Orts sorgfältigstdarauf zu sehen, damitin Ansehung dieser binnen der obberührten Zertmst sich meldendenDeserteurs
all-und jedes, so vorgedachtermaßenaus besonderer allerhöchster Milde denenselben zugestanden wird , auf das genaueste beobachtet werde.

Wie aber allen diesen auf die eine oder die andere Art zurückkönnenden Ausreissem sothane Gnade, und der Pardon ganz ohnfeblbar , und ge¬
wiß widerfahren soll , so werden diejenigen, welche in ihrem Meineid -erharren , in dem obangesetzken Termin sich Nicht melden ; sondern solchen
fruchtlos verstreichen lassen, nicht mehr, und auf keine Art auch in zuk nftigen Zeiten an - und aufgenommen werden, noch den Pardon erhalten, son¬
dern, es bleibt ihnen auf den Fall ihrer Betretung, wann es immer se n mag , wie denen, welche nach der Publtzimng des General Pardons entwi¬
chen sind , die in den k. k. Kriegs Artikeln ausgemessene Strafe allertngs vorbehalten , welche auch an ihnen mit aller Scharfe ohne eine Nach¬
sicht oder Gnade vollführet werden wird.

Wornach ein jeglicher sich zu benehmen , vor Schaden zu hüten, und was hiemit verordnet ist, zu beobachten wissen wird-
Wieu den achtzehnten Monatstag November im siebenzehnhundet sieben und neunzigsten Jahre.

Wegen Ermanglung eines Kriegspräfidenten
Ferdinand Graste,

General der Kavallerie. ?er Laersm Oei'.
^ pollolicam Hlsjeümem /

Ole , ut ürpra.
'

Johann Baptist von Lang.
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